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Grundlagen 

(1) Die Regeln des Kerntechnischen Ausschusses (KTA) ha-
ben die Aufgabe, sicherheitstechnische Anforderungen anzu-
geben, bei deren Einhaltung die nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden 
durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage (§ 7 Absatz 2 
Nr. 3 Atomgesetz - AtG) getroffen ist, um die im AtG und in der 
Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) festgelegten sowie in 
den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ (SiAnf) und 
den „Interpretationen zu den Sicherheitsanforderungen an 
Kernkraftwerke“ weiter konkretisierten Schutzziele zu errei-
chen. 

(2) Wesentlicher Bestandteil der Einrichtungen zur Lagerung 
und Handhabung von bestrahlten Brennelementen sind die 
Systeme zur Abfuhr der im Brennelementlagerbecken frei wer-
denden Nachzerfallswärme. 

(3) Ereignisse mit Ausfällen bei der Kühlung des Brennele-
mentlagerbeckens laufen bei niedrigen Temperaturen, Drücken 
und Nachzerfallsleistungen ab. Die Brennelementlagerbecken-
Kühlung stellt zwar einen ständigen Anforderungsfall dar, aber 
bei ihrem Ausfall stehen bis zum Eintritt von unerwünschten Zu-
ständen wesentlich längere Karenzzeiten zur Verfügung als bei 
der Anforderung von Sicherheitseinrichtungen bei Störfällen im 
Reaktor während des Leistungsbetriebs. Deshalb gelten für die 
Brennelementlagerbecken-Wärmeabfuhrsysteme, im weiteren 
Text kurz BLWA-Systeme genannt, abgestufte sicherheitstech-
nische Anforderungen im Vergleich zu Sicherheitseinrichtun-
gen zur Beherrschung von Störfällen im Reaktor. 

H i n w e i s :  
Zu den BLWA-Systemen gehören alle Komponenten, die für die 
Wärmeabfuhr aus dem Brennelementlagerbecken an eine Wärme-
senke erforderlich sind. Dazu gehören ggf. auch die Bereiche an-
derer Systeme, z. B. der Nachwärmeabfuhrsysteme, die für die ge-
nannte Funktion mit herangezogen werden. 

(4) Die Anforderungen an die BLWA-Systeme werden in der 
vorliegenden KTA 3303 konkretisiert; insbesondere werden die 
im Brennelementlagerbecken einzuhaltenden Temperaturen 
vorgegeben. 

(5) Weitere Anforderungen an Lagerung, Handhabung und 
Brennelementwechsel sind in KTA 3602 „Lagerung und Hand-
habung von Brennelementen und zugehörigen Einrichtungen in 
Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktoren“ und in KTA 3107 
„Anforderungen an die Kritikalitätssicherheit beim Brennele-
mentwechsel“ geregelt. In Ergänzung dazu werden in 
KTA 2502 die Anforderungen an die mechanische Auslegung 
von Brennelementlagerbecken, das heißt an den Maschinen- 
und Stahlbau und die Betonkonstruktion des Lagerbeckens ge-
stellt. Soweit zwischen Systemen zur Wärmeabfuhr aus Brenn-
elementlagerbecken und den Nachwärmeabfuhrsystemen, die 
die Nachwärme aus dem Reaktorkühlsystem an eine Wärme-
senke abzuführen haben, ein systemtechnischer Zusammen-
hang besteht, ist für die Funktion der Nachwärmeabfuhr aus 
dem Reaktorkern die Regel KTA 3301 „Nachwärmeabfuhrsys-
teme von Leichtwasserreaktoren“ heranzuziehen. 

 

1 Anwendungsbereich 

(1) Die Regel ist auf die Systeme zur Wärmeabfuhr aus was-
sergekühlten Brennelementlagerbecken in Reaktorgebäuden 
von Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktoren anzuwenden. 
Sie enthält die Anforderungen, die bei Auslegung, Ausführung 
und Betrieb dieser Systeme sowie des Brennelementlagerbe-
ckens zu berücksichtigen sind, damit in allen anzunehmenden 
Anforderungsfällen eine ausreichende Lagerbeckenkühlung si-
chergestellt ist. 

(2) Die Anforderungen dieser Regel sind auch auf Hilfs-, Ver-
sorgungs- und Energiesysteme einschließlich der zugehörigen 

Leittechnik anzuwenden, soweit deren Funktionen für die Wär-
meabfuhr aus dem Brennelementlagerbecken erforderlich sind. 

(3) Nicht Gegenstand dieser Regel sind Anforderungen an 
die Auslegung und konstruktive Gestaltung des Brennelement-
lagerbeckens und der Komponenten der BLWA-Systeme, so-
weit sich diese Anforderungen nicht aus systemtechnischen 
Vorgaben ergeben. 

H i n w e i s :  
Anforderungen für das Brennelementlagerbecken sind in KTA 2502 
und KTA 3602 enthalten. 

(4) Ebenfalls nicht Gegenstand dieser Regel sind Anforde-
rungen an den anlageninternen Notfallschutz, die Wärmeabfuhr 
aus dem Brennelementlagerbecken betreffend. 

 

2 Begriffe 

H i n w e i s :  
Die Begriffe „Nachzerfallsleistung“, „Betriebszeit“, „Abklingzeit“ und 
„Leistungshistogramm“ werden entsprechend den Definitionen in 
DIN 25463-1 verwendet, die Begriffe „Brennelementwechsel“ und 
„Umsetzen von Brennelementen“ entsprechend den Definitionen in 
KTA 3602. Außerdem werden Begriffe aus KTA 3301 herangezo-
gen. 

(1) Beckenwassertemperatur 

Die Beckenwassertemperatur ist die in Wandnähe in ausrei-
chender Tiefe des Brennelementlagerbeckens vorhandene 
Mischtemperatur. 

H i n w e i s :  
Die im Brennelementlagerbecken und in der Entnahmeleitung zum 
Brennelementlagerbecken-Kühlsystem gemessenen Temperatu-
ren unterscheiden sich nur geringfügig, so dass man für Auslegung 
und Steuerung von der gemessenen Beckenwassertemperatur 
ausgehen kann. 

(2) Brennelement-Teilentlademenge 

Die Brennelement-Teilentlademenge (BE-Teilentlademenge) 
ist die Anzahl jener Brennelemente, die am Ende eines Be-
triebszyklus nicht für den Einsatz im nächstfolgenden Betriebs-
zyklus vorgesehen sind. Sie müssen deshalb beim Brennele-
mentwechsel aus dem Reaktorkern in das Brennelementla-
gerbecken umgesetzt werden, um dort bis zum Abtransport      
oder Wiedereinsatz zu verbleiben. 

(3) Ersatzmaßnahmen  

Ersatzmaßnahmen sind Maßnahmen, die während der Dauer 
einer Unverfügbarkeit einer Einrichtung deren sicherheitstech-
nische Funktion anderweitig zuverlässig gewährleisten. 

(4) Kernvollentladung 

Die Kernvollentladung ist die Entladung aller Brennelemente 
des Reaktorkerns in das Brennelementlagerbecken. 

 

3 Einsatzfälle und zugeordnete Aufgabenstellungen 

3.1 Aufgabenstellung 

(1) Die BLWA-Systeme haben die Aufgabe, bei Beladung des 
Brennelementlagerbeckens mit bestrahlten Brennelementen im 
Hinblick auf 
a) die Arbeitsbedingungen des Betriebspersonals hinsichtlich 

Raumklima und Strahlenexposition, insbesondere bei der 
Brennelement-Handhabung, 

b) den Erhalt der Brennelementlagerbecken-lntegrität und 
c) den Aktivitätsrückhalt  

für alle Anlagenzustände (Bestimmungsgemäßer Betrieb, Aus-
legungsstörfälle der Anlage und der BLWA-Systeme, Einwir-
kungen von Innen oder Außen sowie Notstandsfälle) eine aus-
reichende Wärmeabfuhr aus dem Brennelementlagerbecken 
sicherzustellen. 



KTA 3303   Seite 3 

(2) Die BLWA-Systeme dürfen auch für andere Aufgaben ein-
gesetzt werden, sofern auch dann die Anforderungen dieser 
Regel erfüllt sind. 
 

3.2 Einsatzfälle 

Die BLWA-Systeme sind für die folgenden Einsatzfälle zu di-
mensionieren: 

a) Kernteilentladung (Leistungsbetrieb) 

 Kühlung der BE-Teilentlademengen, beginnend mit dem 
Setzen des Trennschützes, beim Anfahren, während des 
Leistungsbetriebes, beim Abfahren sowie beim Anlagenstill-
stand, endend mit dem Ziehen des Trennschützes. 

b) Be- und Entladen 
 Beckenkühlung während des Be- und Entladens der Brenn-

elemente, wobei das Brennelementlagerbecken mit dem 
Reaktordruckbehälter verbunden ist (gezogenes Trenn-
schütz). 

c) Kernvollentladung 
 Beckenkühlung nach Kernvollentladung, wobei das Brenn-

elementlagerbecken vom Reaktordruckbehälter getrennt ist 
(gesetztes Trennschütz). 

H i n w e i s :  
Für die Einsatzfälle a) und b) muss die Nachzerfallswärme sowohl 
aus dem Reaktordruckbehälter als auch aus dem Brennelementla-
gerbecken abgeführt werden. Für die Nachwärmeabfuhr aus dem 
Reaktordruckbehälter gilt KTA 3301. 

 

4 Auslegung 

4.1 Bestimmung der abzuführenden Wärmeleistung 

4.1.1 Zu berücksichtigende Wärmeleistung 

(1) Bei der Ermittlung der in den verschiedenen Einsatzfällen 
abzuführenden Wärmeleistung ist jeweils der Zustand zu-
grunde zu legen, bei dem im Rahmen der maximal vorgesehe-
nen Belegung die maximale Nachzerfallsleistung freigesetzt 
wird. Für die in 3.2 b) und c) genannten Einsatzfälle ist die frei-
gesetzte Gesamtwärmeleistung zu berechnen aus der Nach-
zerfallsleistung des entladenen Kerns zuzüglich der Nachzer-
fallsleistung der im Brennelementlagerbecken vorhandenen 
Brennelement-Teilentlademengen. 

(2) Der Wärmeeintrag durch Komponenten der BLWA-
Systeme ist zu berücksichtigen. Die Wärmeabgabe aus dem 
Brennelementlagerbecken durch Verdunstung, Konvektion, 
Wärmestrahlung und -leitung darf in Ansatz gebracht werden. 
 

4.1.2 Nachzerfallsleistung 

4.1.2.1 Berechnungsverfahren 

Die Berechnung der Nachzerfallsleistung der im Brennelement-
lagerbecken untergebrachten Brennelemente ist nach den  Re-
geln der Reihe DIN 25463 durchzuführen. Dabei ist für den Bei-
trag der Spaltprodukte ein Fehlerzuschlag in Höhe der einfa-
chen Standardabweichung (1 Sigma) zu berücksichtigen. Für 
Notstandsfälle ist für den Beitrag der Spaltprodukte kein Fehler-
zuschlag anzusetzen. 
 

4.1.2.2 Betriebsparameter 

(1) Als Betriebszeit der Brennelemente ist deren Einsatzzeit 
im Reaktor jeweils bis zum Zyklusende vor der Entladung zu 
wählen. Für Leistungsverlauf und Verlauf der Brennstoffzusam-
mensetzung (Leistungshistogramm) der Brennelemente ist von 
dem jeweiligen Brennstoff- und Beladekonzept auszugehen. 

4.1.2.3 Abklingzeiten 

(1) Zur Bestimmung der maßgebenden Abklingzeiten sind die 
- unter Ansetzung praxisnaher oder im Betriebshandbuch fest-
zulegenden Randbedingungen - betriebstechnisch jeweils kür-
zestmöglichen Zeitspannen zwischen der Abschaltung und den 
auslegungsbestimmenden Zeitpunkten zugrunde zu legen. 

(2) Die auslegungsbestimmenden Zeitpunkte zur Berech-
nung der Nachzerfallsleistung sind: 

a) tT (Trennschütz schließen nach Abschluss des BE-
Wechsels)  
Zeitpunkt der Abtrennung des Brennelementlagerbeckens 
durch Setzen des Trennschützes nach Abschluss des 
Brennelementwechsels. 

b) tL  (Leistungsbetrieb)  
Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Leistungsbetriebes 
nach Brennelementwechsel. Bei Verknüpfung der BLWA-
Systeme mit Nachwärmeabfuhrsystemen ist der ungüns-
tigste Zeitpunkt für die Wärmeabfuhr aus dem Brennele-
mentlagerbecken zugrunde zu legen. 

H i n w e i s :  
Da sich die Nachzerfallsleistung im Reaktorkern mit dem Leis-
tungsbetrieb aufbaut und die Leistung im Brennelementlagerbe-
cken abfällt, kann der ungünstigste Zeitpunkt für die Wärmeab-
fuhr bei Verknüpfung  auch einige Tage nach Beginn des Leis-
tungsbetriebes auftreten. 

c) tBEW (Be- und Entladen)  
Zeitpunkt der ungünstigsten Beckenbelegung bei noch ge-
zogenem Trennschütz. 

d) tE (Kernvollentladung)  
Ende der Brennelementumsetzung aus dem Reaktorkern in 
das Brennelementlagerbecken (geschlossenes Schütz) als 
Zeitpunkt der maximalen Wärmefreisetzung im Brennele-
mentlagerbecken. 

 

4.2 Einzuhaltende Beckenwassertemperaturen  

4.2.1 Temperaturniveaus 

(1) Für die Auslegung der BLWA-Systeme gelten folgende 
begrenzende Beckenwassertemperaturen: 

a) T1 = 45 °C 

b) T2 = 60 °C 

c) T3 = 80 °C 

H i n w e i s e :  

Die oben festgelegten Temperaturen T1, T2, T3 sind identisch mit 
den in KTA 2502 genannten Temperaturen T1, T2, T3, und stellen 
die Auslegungsbasis für die mechanische Auslegung des Brenn-
elementlagerbeckens nach KTA 2502 dar. 

T1 ist die im Normalbetrieb einzuhaltende und im Hinblick auf die 
Arbeitsbedingungen des Betriebspersonals festgelegte Lagerbe-
ckentemperatur, bei der ein uneingeschränktes Arbeiten am und im 
Lagerbecken möglich und zulässig ist. 

T2 ist die Temperatur bei gestörtem Lagerbeckenkühlbetrieb. Für 
T2 wurde 60 °C festgelegt, da bis 60 °C und entsprechenden 
Dampffeuchten davon ausgegangen werden kann, dass die Funk-
tion der Lüftungssysteme gewährleistet ist und ggf. erforderliche 
Arbeiten durchgeführt werden können. 

T3 ist die Temperatur, die bei Störfällen und EVA-/EVI-Ereignissen 
einzuhalten ist. Für Notstandsfälle siehe Abschnitt 4.2.6. 

(2) Abweichend von (1) darf die Temperatur T3 bei entspre-
chender mechanischer Auslegung des Lagerbeckens (Beton, 
Beckenwandstahlauskleidung) und der BLWA-Systeme ein-
schließlich nicht absperrbar verbundener angrenzender Sys-
teme auch höher als 80 °C sein. 
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4.2.2 Bestimmungsgemäßer Betrieb 

4.2.2.1 Normalbetrieb 

(1) Die BLWA-Systeme sind so auszulegen, dass eine Be-
ckenwassertemperatur kleiner oder gleich T1 eingehalten wird. 

(2) Vorgeplante Inspektions- und Wartungsmaßnahmen, die 
zur Unverfügbarkeit eines oder mehrerer Stränge führen, sind 
nur dann zulässig, wenn nachgewiesen wird, dass die Tempe-
ratur T1 eingehalten wird. 
 

4.2.2.2 Anomaler Betrieb 

Für die gemäß SiAnf unterstellten Ereignisse auf der Sicher-
heitsebene 2 muss eine Beckenwassertemperatur von kleiner 
oder gleich T2 eingehalten werden. 
 

4.2.3 Auslegungsstörfälle des Reaktors 

(1) Es muss eine Beckenwassertemperatur von kleiner oder 
gleich T3 eingehalten werden. 

(2) Es ist anzunehmen, dass ein Strang, an dem während des 
normalen Systemzustands Inspektions- und Wartungsarbeiten 
vorgenommen werden sollen, nicht funktionsbereit ist. 
 

4.2.4 Auslegungsstörfälle der BLWA-Systeme 

(1) Für die gemäß SiAnf unterstellten Ereignisse auf der Si-
cherheitsebene 3 in den BLWA-Systemen muss eine Becken-
wassertemperatur kleiner oder gleich T3 eingehalten werden. 

H i n w e i s :  
Anders als bei Auslegungsstörfällen, deren Auftreten für den Reaktor 
im Leistungsbetrieb unterstellt wird, gelten für die unterstellten Aus-
fälle der BLWA-Systeme abgestufte sicherheitstechnische Anforde-
rungen. Ereignisabläufe der Reaktoranlage erfordern die unmittel-
bare Verfügbarkeit von Einrichtungen zur Sicherstellung der Unterkri-
tikalität und zur Abfuhr der Speicher- und Nachwärme. Dem gegen-
über laufen Transienten nach Ausfällen der BLWA-Systeme bei nied-
rigen Drücken und Temperaturen langsam ab. Zum Beheben von er-
eignisunabhängig auftretenden Einzelfehlern in den BLWA-
Systemen steht daher immer eine deutlich längere Karenzzeit zur 
Verfügung, als beispielsweise bei ereignisunabhängig auftretenden 
Einzelfehlern in den Nachwärmeabfuhrsystemen der Reaktoranlage. 
Zudem stellt die Funktion der Lagerbeckenkühlung einen permanen-
ten, betrieblichen Anforderungsfall dar, in dessen Folge die Verfüg-
barkeit der Lagerbeckenkühlung laufend gezeigt ist. 

(2) Kann für die Auslegungsstörfälle der BLWA-Systeme un-
ter Anwendung des Einzelfehlerkonzepts eine Karenzzeit von 
mindestens 10 Stunden bis zum Erreichen von T3 nachgewie-
sen werden, so darf nach Ablauf von 10 Stunden einer der un-
verfügbaren Stränge dann als wieder verfügbar angenommen 
werden, wenn dargelegt wird, dass ausreichende Ressourcen 
(ausreichend und qualifiziertes Instandhaltungspersonal, Er-
satzteilbevorratung, usw.) auf der Anlage vorhanden sind. 

(3) Sind zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit von La-
gerbeckenkühlsystemen Wartungen erforderlich, können diese 
bei Einhaltung der nachstehenden Bedingungen gemäß SiAnf, 
Anhang 4, Ziffer 3.3.2, in allen Betriebsphasen durchgeführt 
werden: 

a) die Wartungsmaßnahme erfordert nur die kurzzeitige Un-
verfügbarkeit eines Lagerbeckenkühlstranges und 

b) der Lagerbeckenkühlstrang kann im Anforderungsfall (Er-
eignisse auf der Sicherheitsebene 3 in den BLWA-
Systemen) rasch in den Betriebszustand zurückversetzt 
werden. 

(4) Ersatzmaßnahmen oder Maßnahmen zum Wiederverfüg-
barmachen dürfen in der Ereignisanalyse dann berücksichtigt 
werden, wenn diese Maßnahmen ereignisspezifisch vor Errei-
chen von T3 durchgeführt werden können. 

4.2.5 Naturbedingte Einwirkungen von Außen (EVA) und 
Einwirkungen von Innen (EVI) 

(1) Es muss eine Beckenwassertemperatur kleiner oder 
gleich T3 eingehalten werden.  

(2) Ansonsten gelten die Anforderungen 4.2.4 (2) bis (4). 

 

4.2.6 Notstandsfälle 

(1) Für Notstandsfälle, die aufgrund ihrer geringen Eintritts-
häufigkeit keine Auslegungsstörfälle sind, für die aber Maßnah-
men zur Risikominimierung vorzusehen sind (z. B. Flugzeugab-
sturz, Explosionsdruckwelle), soll eine Beckenwassertempera-
tur kleiner oder gleich T3 eingehalten werden. 

(2) Ein Einzelfehler ist grundsätzlich nicht zu unterstellen. Nur 
für Funktionen, die innerhalb der ersten 30 Minuten angefordert 
werden und deren Wirksamkeit für die Erreichung und Aufrecht-
erhaltung eines kontrollierten Anlagenzustandes während der 
10 h-Autarkiezeit erforderlich ist, ist ein Einzelfehler zu unter-
stellen. 

(3) Wartungsmaßnahmen müssen nicht unterstellt werden. 

 

4.3 Randbedingungen der Wärmesenke 

4.3.1 Wärmeabgabe an Gewässer 

Bei Wärmeabgabe an Gewässer (Frischwasserkühlung) ist als 
auslegungsbestimmende Kühlwasserentnahmetemperatur die 
höchste Monatsmitteltemperatur zugrunde zu legen, die in ei-
nem mehrjährigen Beobachtungszeitraum ermittelt wurde. 

 

4.3.2 Wärmeabgabe an die Atmosphäre 

Bei Wärmeabgabe an die Atmosphäre über Nasskühlturmanla-
gen ist für die Auslegung der Systeme der Tageshöchstwert der 
Feuchtthermometertemperatur zu wählen, der im langjährigen 
Mittel an zwanzig Tagen pro Jahr erreicht wurde. Bei Wärme-
abgabe über Trockenkühlturmanlagen ist die Referenztempe-
ratur entsprechend zu wählen. 

 

4.3.3 Verfügbarkeit der Wärmesenken 

Hinsichtlich der Verfügbarkeit der Wärmesenken gelten die 
Anforderungen der KTA 3301, Abschnitt 6.3.1 bis 6.3.4. 

 

5 Systemkonzept 

5.1 Grundkonzept 

(1) Die BLWA-Systeme sind mindestens zweisträngig auszu-
legen. 

(2) Übereinstimmend mit dem strangweisen Aufbau der 
BLWA-Systeme sollen auch die erforderlichen leittechnischen 
Einrichtungen, Hilfs-, Versorgungs- und Energiesysteme 
strangweise aufgebaut werden. 

(3) Wenn Systeme sowohl für die Not- oder Nachkühlung des 
Reaktorkerns als auch für die Brennelementlagerbeckenküh-
lung verwendet werden, muss ein zusätzlicher Brennelement-
lagerbeckenkühlstrang vorhanden sein. Dieser muss allein in 
der Lage sein, das Brennelementlagerbecken nach Kühlmittel-
verluststörfällen im Reaktorkühlkreislauf zu kühlen.  

(4) Bei der Planung des Systemkonzepts, insbesondere im 
Hinblick auf die Verknüpfung mit anderen Systemen sowie bei 
der leittechnischen Ausrüstung der Systeme, darf eine zeitlich 
begrenzte Unterbrechung der Beckenkühlung berücksichtigt 
werden. Die Karenzzeit ergibt sich aus dem Aufheizvorgang 
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von der betrieblich vorgesehenen Maximaltemperatur, z. B. ge-
kennzeichnet durch eine Warnmeldung „Temperatur hoch“, bis 
zur jeweils zulässigen Beckenwassertemperatur T2 oder T3. 
 

5.2 Systemtechnische Verknüpfungen 

(1) Eine systemtechnische Verknüpfung der Wärmeabfuhr 
aus dem Brennelementlagerbecken mit anderen Funktionen, 
insbesondere mit anderen Wärmeabfuhrfunktionen und mit der 
Brennelementlagerbecken-Reinigung, ist zulässig, wenn dabei 
die Anforderungen dieser Regel erfüllt sind. 

H i n w e i s :  
Dies trifft beispielsweise für folgende Verknüpfungen zu, die einen 
gleichzeitigen oder zeitlich versetzten Betrieb ermöglichen: 
a) Verknüpfung der Brennelementlagerbecken-Kühlung mit ande-

ren Wärmeabfuhrsystemen während des Leistungsbetriebes 
b) Verknüpfung der Brennelementlagerbecken-Kühlung mit dem 

Nachkühlsystem und Nutzung von dessen Kühlkapazität wäh-
rend der Brennelementwechselphase 

c) Verknüpfung der Brennelementlagerbecken-Kühlung mit Nach-
wärmeabfuhr-Funktionen, z. B. für die Nachwärmeabfuhr aus 
dem Reaktorkern nach Einwirkungen von Außen 

d) Verknüpfung der Stromversorgung für die NWA- und die 
BLWA-Systeme bei Ausfall der Eigenbedarfsversorgung 

(2) Soweit die BLWA-Systeme einschließlich der zugehöri-
gen Hilfs-, Versorgungs- und Energiesysteme sowie der zuge-
hörigen Leittechnik mit Systemen verknüpft sind, bei denen für 
bestimmte Ereignisse Ausfallannahmen (z. B. nach Einzelfeh-
lerkonzept oder KTA 3301) getroffen werden, sind die als nicht 
funktionsbereit eingestuften Systemteile auch für die Wärme-
abfuhr aus dem Brennelementlagerbecken als ausgefallen zu 
betrachten. In diesem Fall muss für die BLWA-Systeme kein 
zusätzlicher Ausfall angenommen werden. 

(3) Der alternierende Einsatz einer aktiven Komponente für 
mehrere Funktionen soll vermieden werden. 
 

5.3 Beckenwassereinspeisung 

(1) Die Ergänzung von Wasserverlusten durch Verdunstung, 
betriebliche Leckagen (z. B. Stopfbuchsen, Beckenausklei-
dung) oder Betriebsvorgänge ist so vorzunehmen, dass der 
Mindestwasserstand eingehalten wird. 

(2) Zum Wiederauffüllen nach Leckstörfällen ist eine Einspei-
semöglichkeit vorzusehen. Hierbei dürfen Ersatzmaßnahmen 
oder Maßnahmen zum Wiederverfügbarmachen berücksichtigt 
werden, wenn diese Maßnahmen ereignisspezifisch vor Errei-
chen von T3 durchgeführt werden können.  

H i n w e i s :  
Regelungen zur Borkonzentration im Lagerbecken sind in 
KTA 3602, Abschnitt 4.2.6 enthalten. 

(3) Ein Schutz gegen unbeabsichtigte Überspeisung ist vor-
zusehen, z. B. durch ausreichende Überlaufquerschnitte oder 
leittechnische Überwachung (siehe 7.2). 
 

5.4 Reaktorsicherheitsbehälter-Durchdringung 

(1) Rohrleitungen der BLWA-Systeme, die den Reaktorsi-
cherheitsbehälter durchdringen und nach Kühlmittelverluststör-
fällen der Wärmeabfuhr aus dem Brennelementlagerbecken 
dienen, sind mit Absperreinrichtungen gemäß KTA 3404 aus-
zurüsten. 

(2) Rohrleitungen, die nach Kühlmittelverluststörfällen keine 
BLWA-Funktion haben und die außerhalb des Reaktorsicher-
heitsbehälters an die unter (1) angeführten Rohrleitungen der 
BLWA-Systeme anschließen, sind in den Durchdringungsab-
schluss gemäß KTA 3404 einzubeziehen. 

5.5 Aktivitätsbarrieren zur Wärmesenke 

(1) Eine Aktivitätsabgabe über die BLWA-Systeme an die 
Wärmesenke ist zu verhindern. 

H i n w e i s :  
In der Praxis ist es üblich zwei Aktivitätsbarrieren einzusetzen. Als 
erste Barriere kann beispielsweise eine passive Komponente (Wär-
metauscher), als zweite Barriere eine zweite passive Komponente 
oder eine entsprechende Druckstaffelung vorgesehen sein. 

(2) Eine Überwachung auf Leckagen und auf den Gehalt an 
radioaktiven Stoffen ist gemäß KTA 1504 vorzusehen. 

 

6 Vorgaben für das Brennelementlagerbecken und die 
Komponenten der BLWA-Systeme 

6.1 Auslegung 

(1) Bei der Auslegung des Brennelementlagerbeckens und 
der Komponenten der BLWA-Systeme sind die Festlegungen 
aus Abschnitt 4 zugrunde zu legen. Dabei ist von den Rand- 
und Umgebungsbedingungen auszugehen, mit denen bei den 
verschiedenen Einsatzfällen zu rechnen ist. Ereignisbedingt er-
höhte Betriebsdrücke und Temperaturen sowie geänderte Um-
gebungsbedingungen sind zu beachten. 

(2) Für die mechanische Auslegung des Brennelementla-
gerbeckens gemäß KTA 2502 ist der ungünstigste zeitliche 
Temperaturverlauf (sowohl für die Aufheizung als auch die Ab-
kühlung) anzusetzen. 

(3) Die Auslegung der elektrischen Antriebe ist entsprechend 
KTA 3504 vorzunehmen. 

(4) Den Erfordernissen, die sich aus den Eigenschaften der 
Kühlmedien (z. B. Radioaktivität, Bor- und Sauerstoffgehalt) 
und ihren Wechselwirkungen mit den Werkstoffen ergeben, ist 
Rechnung zu tragen. 

(5) Komponenten, deren Funktion zur Beherrschung von Ein-
wirkungen von Außen gefordert ist, sind gegen die hieraus fol-
genden Beanspruchungen auszulegen. Abzweigende Rohrlei-
tungen, die nicht gegen diese Einwirkungen ausgelegt sind, 
müssen unter den gegebenen Bedingungen absperrbar sein. 
Räumliche Trennung der Redundanten kann als Schutz ausrei-
chend sein, wenn die Beanspruchungen auf Teilbereiche der 
Anlage begrenzt bleiben. 
 

6.2 Anordnung 

(1) Die Komponenten der BLWA-Systeme sind möglichst au-
ßerhalb des Reaktorsicherheitsbehälters anzuordnen, so dass 
sie im Bedarfsfall zur Betätigung und für Instandhaltungsmaß-
nahmen zugänglich sind.  

H i n w e i s :  
Im Hinblick auf die Instandsetzung nach einem Kühlmittelverlust-
störfall sind die Planungsvorgaben aus KTA 1301.1, Abschnitt 9.2.3 
zu beachten. 

(2) Ansaug- und Einspeisestutzen des Brennelementlagerbe-
cken-Kühlsystems sind so anzuordnen und auszuführen, dass 
die Zirkulation im Brennelementlagerbecken unterstützt und 
eine Kurzschlussströmung vermieden wird. 

(3) Eine Wirbelbildung mit Luftansaugen ist zu verhindern. 

(4) Die Saugleitungen des Brennelementlagerbecken-Kühl-
systems sind so anzuordnen, dass ereignisspezifisch einwand-
freie Zulaufverhältnisse für die Pumpen gegeben sind. 

(5) Ansaug- und Einspeisestutzen sind so auszuführen, dass 
die Strömungsgeschwindigkeit im Hinblick auf Wellenbildung 
nicht zu groß wird, um die Durchsichtigkeit des Wassers nicht 
zu beeinträchtigen  
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(6) Zum Erhalt der Kühlkapazität bei Leckfällen und für In-
standsetzungen an den ersten Absperrarmaturen ist eine Ab-
sperrmöglichkeit der Ansaug- und Einspeisestutzen vom 
Brennelementlagerbecken aus oder eine gleichwertige Ersatz-
maßnahme vorzusehen. 

(7) Rohrleitungen, die nicht der Kühlung des Brennelement-
lagerbeckens dienen, sind so an dieses anzuschließen, dass 
ihr Versagen die Kühlung nicht beeinträchtigt. 

(8) Rohrleitungen innerhalb des Brennelementlagerbeckens 
sind so anzuordnen oder mit Einrichtungen zu versehen, dass 
durch Saugheberwirkung keine unzulässige Füllstandsabsen-
kung möglich ist. 

(9) Die Komponenten der BLWA-Systeme sind so anzuord-
nen, dass die Lagerbeckenkühlung im Falle 

a) mechanischer Einwirkungen (z. B. durch Versagen benach-
barter hochenergetischer Rohrleitungen oder durch Trans-
portvorgänge), 

b) eines anlageninternen Brandes oder 

c) einer internen Überflutung 

sichergestellt ist. 

 

7 Betrieb und Überwachung 

7.1 Betrieb 

(1) Für die BLWA-Systeme ist eine manuelle Steuerung zu-
lässig. Die Steuerung darf komponentenweise - Einzelbetäti-
gung - und für funktionell zusammenhängende Gruppen von 
Komponenten gruppenweise - Gruppenbetätigung - erfolgen. 

(2) Die Betätigungselemente für die BLWA-Systeme sind in 
der Warte vorzusehen. Bei einem Ausfall der Warte müssen die 
erforderlichen Betätigungselemente zur Sicherstellung der La-
gerbeckenkühlung anderenorts, z. B. in der Notsteuerstelle      
oder in einem örtlichen Leitstand, vorhanden sein. 

7.2 Überwachung 

(1) Die Messstellen „Temperatur des Wassers im Brennele-
mentlagerbecken“ und „Füllstand im Brennelementlagerbe-
cken“ sind gemäß den Anforderungen von KTA 3502 auszule-
gen. Bei Überschreiten der Grenztemperatur T1, und bei Errei-
chen der betrieblichen Füllstandsgrenzwerte sind Gefahren-
meldungen der Klasse 2 gemäß KTA 3501 zu bilden. Bei Über-
schreiten der Grenztemperatur T2 ist eine Gefahrenmeldung 
der Klasse 1 gemäß KTA 3501 zu bilden, ebenso bei Absinken 
des Beckenfüllstandes auf den Mindestwasserstand. 

(2) Für die betriebliche Überwachung der Wirksamkeit der Be-
ckenkühlung sind weitere geeignete Zustandsgrößen zu erfassen. 

 

8 Instandhaltung 

8.1 Instandsetzung 

Bei Ausfall einer Komponente der BLWA-Systeme soll die In-
standsetzung unmittelbar nach der Ausfallerkennung durchge-
führt werden. 
 

8.2 Wartung und Inspektion 

(1) Bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten ist die Temperatur 
T1 einzuhalten. 

(2) Wartungs- und Inspektionsarbeiten, die zur Unterbrechung 
der Funktionsbereitschaft einer Komponente führen, sollen vor-
zugsweise dann vorgenommen werden, wenn die abzuführende 
Wärmeleistung aus dem Brennelementlagerbecken möglichst 
gering ist, z. B. gegen Ende des Betriebszyklus der Anlage. 
 

9 Funktionsprüfungen 

An allen aktiven Komponenten sind regelmäßig Funktionsprü-
fungen vorzunehmen. Diese sollen alle vier bis acht Wochen 
durchgeführt werden. Diese Prüfungen dürfen auch durch be-
triebliche Strangumschaltungen erfolgen. 
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Anhang A 
 

Abdeckende Auslegungsanforderungen an die Brennelem entlagerbecken-Wärmeabfuhrsysteme  
(BLWA-Systeme) 

 

Systemzustände Einsatzfall Auslegungsbestimmender 
Zeitpunkt 1 

Einzuhaltende Beckenwasser-
temperatur 2 

Normalbetrieb 

Kernteilentladung tT 

T1 Be- und Entladen tBEW 

Kernvollentladung tE 

Anomaler Betrieb 

Kernteilentladung tT 

T2 Be- und Entladen tBEW 

Kernvollentladung tE 

Störfälle, 

EVI, EVA, 

Notstandsfälle (Sollvorgabe) 

Kernteilentladung tT oder tL 

T3 Be- und Entladen tBEW 

Kernvollentladung tE 

1 Es bedeuten: 
tBEW: Zeitpunkt der ungünstigsten Beckenbelegung bei noch gezogenem Trennschütz 
tE: Ende der Brennelementumsetzung aus dem Reaktorkern in das Brennelementlagerbecken (geschlossenes Schütz) 

als Zeitpunkt der maximalen Wärmefreisetzung im Brennelementlagerbecken 
tL: Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Leistungsbetriebes nach Brennelementwechsel. Bei Verknüpfung der BLWA-

Systeme mit Nachwärmeabfuhrsystemen ist der ungünstigste Zeitpunkt für die Wärmeabfuhr aus dem Brennele-
mentlagerbecken zugrunde zu legen. 

tT: Zeitpunkt der Abtrennung des Brennelementlagerbeckens durch Setzen des Trennschützes nach Abschluss des 
Brennelementwechsels 

2 Die Temperaturniveaus T1, T2, und T3 sind in 4.2.1 (1) festgelegt. Es gilt T1 = 45 °C; T2 = 60 °C sowie T3 = 80 °C, wobei die 
Temperatur T3 gemäß 4.2.1 (2) höher als 80 °C sein darf, sofern das Lagerbecken (Beton, Beckenwandstahlauskleidung) 
und die BLWA-Systeme selbst für die höhere Temperatur ausgelegt sind. 
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Anhang B 
 

Bestimmungen, auf die in dieser Regel verwiesen wir d 

(Die Verweise beziehen sich nur auf die in diesem Anhang angegebene Fassung. Darin enthaltene Zitate von Bestimmun-
gen beziehen sich jeweils auf die Fassung, die vorlag, als die verweisende Bestimmung aufgestellt oder ausgegeben wurde.) 

  

 

AtG  Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefah-
ren (Atomgesetz – AtG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 
1565), das zuletzt durch Artikel 307 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl.I 2015, 
Nr. 35, S. 1474) geändert worden ist 

StrlSchV  Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzver-
ordnung – StrlSchV)) vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714; 2002 I S. 1459), die zuletzt durch 
Artikel 5 der Verordnung vom 11. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2010) geändert worden ist 

   

SiAnf (2015-03) Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke  in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
März 2015 (BAnz AT 30.03.2015 B2) 

Interpretationen zu 
den SiAnf 

(2015-03) Interpretationen zu den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke vom 22. November 
2012, geändert am 3. März 2015 (BAnz AT 30.03.2015 B3)) 

   

KTA 1504 (2015-11) Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser 

KTA 2502 (2011-11) Mechanische Auslegung von Brennelementlagerbecken in Kernkraftwerken mit Leichtwas-
serreaktoren 

KTA 3107 (2012-11) Anforderungen an die Kritikalitätssicherheit beim Brennelementwechsel, Regelentwurf 

KTA 3211.1 (2015-11) Druck- und aktivitätsführende Komponenten von Systemen außerhalb des Primärkreises;  
Teil 1: Werkstoffe 

KTA 3211.2 (2013-11) Druck- und aktivitätsführende Komponenten von Systemen außerhalb des Primärkreises;  
Teil 2: Auslegung, Konstruktion und Berechnung 

KTA 3211.3 (2012-11) Druck- und aktivitätsführende Komponenten von Systemen außerhalb des Primärkreises;  
Teil 3: Herstellung 

KTA 3211.4 (2013-11) Druck- und aktivitätsführende Komponenten von Systemen außerhalb des Primärkreises;  
Teil 4: Wiederkehrende Prüfungen und Betriebsüberwachung 

KTA 3301 (2015-11) Nachwärmeabfuhrsysteme von Leichtwasserreaktoren 

KTA 3404 (2013-11) Abschließung der den Reaktorsicherheitsbehälter durchdringenden Rohrleitungen von Be-
triebssystemen im Falle einer Freisetzung von radioaktiven Stoffen in den Reaktorsicher-
heitsbehälter 

KTA 3501 (2015-11) Reaktorschutzsystem und Überwachung von Sicherheitseinrichtungen 

KTA 3502 (2012-11) Störfallinstrumentierung 

KTA 3504 (2006-11) Elektrische Antriebe des Sicherheitssystems in Kernkraftwerken 

KTA 3602 (2003-11) Lagerung und Handhabung von Brennelementen und zugehörigen Einrichtungen in Kern-
kraftwerken mit Leichtwasserreaktoren 

   

DIN 25463-1 (2014-02) Berechnung der Zerfallsleistung der Kernbrennstoffe von Leichtwasserreaktoren - Teil 1: 
Uranoxid-Kernbrennstoff für Druckwasserreaktoren 

DIN 25463-2 (2014-02) Berechnung der Zerfallsleistung der Kernbrennstoffe von Leichtwasserreaktoren - Teil 2: 
Uran-Plutonium-Mischoxid (MOX)-Kernbrennstoff für Druckwasserreaktoren 

 




